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Vorwort 

Betriebsjustiz und Betriebskriminalität betreffen ein altes For-
schungsthema. Sie liefern seit geraumer Zeit Aufgaben für juristische 
und empirische Untersuchungen. Schon seit Mitte des letzten Jahrhun-
derts, besonders jedoch nach dem Zweiten Weltkrieg, hat man sich mit 
diesem Gegenstand befaßt, obgleich unter sehr verschiedenen Frage-
stellungen. Die juristischen Analysen, die sich in den 60er Jahren häu-
fen, stammen sowohl aus dem Strafrecht als aus dem Arbeits- und 
Verfassungs recht. In dieser langen und breit angelegten Wissenschafts-
tradition stehen auch Bericht und Ergebnis von Untersuchungen, die 
hier unter dem Titel "Betriebsjustiz" veröffentlicht werden. Anregun-
gen, die mehr als fünf Jahre zurückreichen und aus dem Kreise des 
Kuratoriums am MPI stammen, sind aufgegriffen und in ein interdis-
ziplinär angelegtes Forschungsvorhaben umgesetzt worden. Als erste 
empirische Arbeit der 1970 am MPI gegründeten Forschungsgruppe 
Kriminologie und als Gemeinschaftsarbeit mit der Strafrechtlichen 
Forschungsgruppe des MPI kommt der Arbeit zugleich programmati-
scher Charakter zu. Forschungsgegenstand ist abweichendes Verhalten 
in Industriebetrieben und dessen innerbetriebliche Erledigung. Damit 
wird auch ein Ausschnitt des weiten Bereiches der von der Polizei nicht 
registrierten Rechtsbrüche erfaßt. 

Die Aspekte der juristischen Würdigung reichen vom Straf- und 
Ordnungswidrigkeitenrecht, dem Arbeits- und Betriebsverfassungs-
recht bis hin zum Staatsrecht. Inzwischen wird die Betriebsjustiz in den 
Bereich rechtspolitischer Überlegungen und Reformbestrebungen einbe-
zogen. Man denke besonders an die aktuellen Fragen der Behandlung 
von Massen- und Kleinkriminalität, die in diesem Jahr auch den Deut-
schen Juristentag beschäftigen werden. 

Nach dem Arbeitsprogramm unseres Hauses besonders wichtig er-
scheint der Versuch eines Systemvergleiches zwischen der staatlichen 
Strafrechtspftege und der Betriebsjustiz als Teilsystem privater Ver-
brechenskontrolle. Fragen der Alternative und Entlastung der Straf-
justiz durch solche Subsysteme wie die Betriebsjustiz rücken dabei in 
den Vordergrund. Es handelt sich also um Aspekte, die im amerika-
nischen Rechtskreis neuerdings unter dem Stichwort der "diversion" 
zu einer lebhaften Erörterung im Schrifttum geführt haben. Über die 
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bisher regional oder national beschränkten Studien hinaus trägt die 
Einbeziehung von Untersuchungen aus Belgien, der DDR, aus England, 
Frankreich, den Niederlanden, Schweden und den USA nicht nur zur 
Bereicherung des empirischen Wissensstandes, sondern auch zum Sy-
stemvergleich bei. 

Die kriminologischen Aspekte beziehen sich neben den empirischen 
Analysen zur Organisation und den Handlungsmustern der Betriebs-
justiz vor allem auf Umfang und Struktur der Kriminalität einschließ-
lich des innerbetrieblichen Dunkelfeldes. Sie schließen ferner die in-
formellen Ausleseprozesse und die Merkmale der von der Betriebsjustiz 
registrierten Täter ein. Selbst hier im Bereich der privaten Selektion 
von Rechtsbrechern begegnen wir Persönlichkeitszügen und -kennzeich-
en, die uns vergröbert und ausgeprägt von den amtlich als Straftäter 
registrierten Personen bekannt sind. Wie bei der offiziellen Strafver-
folgung wird auch hier bei Eigentumsdelikten die Polizei häufiger ein-
geschaltet als bei Straftaten gegen die Person. Derartige Verfolgungs-
muster setzen sich übrigens von der Einstellung der Bevölkerung bis 
zur Polizei fort, wie die neuere Forschung zeigt. 

Auch liefert die Untersuchung aussagekräftige Daten für die Dunkel-
feldanalyse. Vor allem die Befragung der Arbeitnehmer nach ihrer 
Kenntnis von betriebsinternen Normverstößen und nach ihrer Ein-
stellung zur Mitteilung und Anzeige solcher Rechtsbrüche vermittelt 
neue Einsichten. Informelle Gruppennormen in den Betrieben befinden 
entscheidend über die Einleitung von Definitions-, Selektions- und 
Sanktionsprozessen. Ähnlich den gegenwärtigen Befunden der Opfer-
befragung ergibt auch hier die Addition von entdeckten und nichtent-
deckten Taten noch kein geschlossenes Bild der Gesamtkriminalität. 
Vielmehr handelt es sich um unterschiedliche Perzeptionen und damit 
Realitäten von Delinquenz. Demgemäß messen die verschiedenen Unter-
suchungswerkzeuge, sei es offizielle Kriminalstatistik oder sei es Täter-
bzw. Opferbefragung, auch unterschiedliche Wirklichkeiten des Ver-
brechens. 

Die Einzelbefunde und Einsichten reichen nach ihrer Tragweite er-
heblich über das engere Gebiet von Betriebsjustiz und Betriebskrimi-
nalität hinaus. Sie bereichern unser Wissen über die vielfältigen Be-
ziehungen in dem Problemfeld von Verbrechen und Verbrechenskon-
trolle und können damit als Grundlage rechtspolitischer Bestrebungen 
dienen. 

Das einschlägige Schrifttum, soweit es bis zum 1. Mai 1976 erschien, 
ist berücksichtigt worden. 
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Planung und Durchführung des Projekts sowie die Abfassung des 

Forschungsberichts sind in interdisziplinärer Teamarbeit in Angriff 
genommen und erledigt worden. Allen Mitarbeitern, die Teilberichte 
und Analysen erarbeitet oder durch Feldforschung und Schreibarbei-
ten beigetragen haben, möchte ich auch an dieser Stelle danken. Nicht 
zuletzt gilt mein Dank den Betriebsleitungen, Betriebsräten und Be-
rufsverbänden, die unser Forschungsvorhaben stets hilfreich unter-
stützt haben, sowie der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die in den 
Jahren 1971 bis 1974 das Forschungsprojekt in erheblichem Umfang 
finanziell gefördert hat. 

Freiburg, den 20. Mai 1976 

Günther Kaiser 
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EMPIRISCHER TEIL 

1. Betriebsjustiz als soziale Kontrolle 
abweichenden Verhaltens 

1.1 "Betriebsjustiz" als Begriff und soziale Erscheinung 

Industrielle Gesellschaften weisen der Arbeitswelt und dem Arbeits-
platz ihrer Mitglieder einen hohen Stellenwert zu. Arbeitswelt und Ar-
beitsplatz gelten als Zentralbereiche menschlichen und damit sozialen 
Zusammenlebens, da sich dort der überwiegende Teil des außerfamiliä-
ren Lebens abspielt. Wenn sich in Einrichtungen, die diese Zentralbe-
reiche beherrschen und verwalten, eigene Systeme privater Sozialkon-
trolle in Konkurrenz zur staatlichen Sozialkontrolle entwickelt haben 
oder Anhaltspunkte für die Existenz solcher Teilsysteme wie der so-
genannten Betriebsjustiz vorliegen, so verdienen diese auch wissen-
schaftliche Aufmerksamkeit!. 

1.1.1 Begriffsbestimmung 

Zunächst ist es erforderlich zu klären, was Betriebsjustiz eigentlich 
bedeutet. Der Begriff tauchte Mitte der 60er Jahre in der westdeutschen 
Diskussion ebenso selbstverständlich und unvermittelt auf2, wie zehn 
Jahre vorher in der ostdeutschen3• Es ist dabei weder klar, wer das 
Phänomen auf diesen Begriff gebracht hat, noch, was mit diesem Be-
griff genau gemeint ist. Überblickt man die einschlägige Literatur4, 

1 Vgl. hierzu Kaiser, G., Probleme, Aufgaben und Strategie kriminologi-
scher Forschung heute. ZStW 83 (1971 a), S. 881 ff. (S. 907). 

2 Arndt, A., Private Betriebs-"Justiz"? NJW 1965, S. 26 ff.; Lederer, H., 
Betriebsjustiz - etwas außerhalb der Legalität? Verfassungsrechtliche 
Aspekte zur Tätigkeit von Betriebsgerichten. Gewerkschaftliche Monats-
hefte 16 (1965), S. 215 ff.; Baur, F., Betriebsjustiz. JZ 1965, S. 163 ff.; Kien-
apfel, D., Betriebskriminalität und Betriebsstrafe. JZ 1965, S. 599 ff.; Bau-
mann, J., Eine Sonderentwicklung des Arbeitsrechts? ZZP 1971, S. 297 ff. 

3 "Wir haben faktisch zum Sturm gegen die "Betriebsjustiz" geblasen, 
ohne die Dinge richtig zu durchdenken. Die sog. Betriebsjustiz hat nicht 
nur negative Seiten". Schulze, W., Neue Maßstäbe! NJ 10 (1956), S. 645 ff.; 
Klitsch, H., Soll die "Betriebsjustiz" gefördert werden? NJ 10 (1956), S. 
728 ff.; Leim, E., Probleme der "Betriebsjustiz". NJ 11 (1957), S. 38 ff.; Gör-
ner, K., Betriebsjustiz - ja oder nein? NJ 11 (1957), S. 111 f. 

4 Vgl. die Bibliographie am Ende dieses Buches. 

1 Betriebsjustiz 



2 1. Betriebsjustiz als soziale Kontrolle 

dann geht es um mindestens vier - mehr oder weniger trennbare -
Phänomene, deren Existenz behauptet und deren juristische Bewertung 
mit den Maßstäben des Verfassungs-, Straf- oder Arbeitsrechts versucht 
wird: 

- Einige Autoren verstehen unter Betriebsjustiz die "Nichtanzeige" 
innerbetrieblicher Straftaten. Dabei wird davon ausgegangen, daß 
den Betriebsleitungen auf je 1000 Belegschaftsmitglieder jährlich 
zwischen 9 und 15 Straftaten bekannt werdens. Von diesen Strafta-
ten wird - nach den üblichen Angaben - maximal die Hälfte zur 
Kenntnis der staatlichen Behörden gebracht. Der Rest wird der 
staatlichen Justiz "entzogen"6. 

- Problematischer erscheint den meisten Autoren ein zweites Phäno-
men: die selbständige betriebliche Ahndung innerbetrieblicher Ver-
stöße. Dabei geht es zwar auch um die nichtangezeigten Straftaten. 
Hinzu kommen jedoch solche Verstöße, die außerhalb des Betriebes 
nicht mit einer Sanktion bedroht sind. Besondere Beachtung in der 
juristischen Literatur hat dabei die betriebliche Praxis gefunden, 
Geldbußen gegen innerbetriebliche Täter zu verhängen7• 

- Manche Autoren beziehen den Begriff Betriebsjustiz jedoch nur auf 
bestimmte Organisationsformen betrieblicher Ahndung oder unter-
stellen, daß Betriebsjustiz sich wesentlich in solchen Formen ab-
spielt: "Offenbar besteht in Großbetrieben eine Art von Gerichts-
barkeit", schrieb Baur8 1965. Neuerdings finden wir folgende Vor-
stellung von der Organisation der Betriebsjustiz: "Die Täter werden 
meist vom Werkschutz gestellt und sodann von einem besonderen 
Ausschuß mit einer Buße nach Maßgabe von Arbeitsordnungen des 
Betriebes belegt9." 

- Schließlich gibt es eine noch engere Bestimmung des Phänomens. 
Bei einigen Autoren wird der Begriff Betriebsjustiz nur auf solche 
betriebliche Sanktionspraktiken bezogen, die eindeutig illegal und 
willkürlich erscheinen. Hierher gehört es, wenn gefordert wird, 

5 Kienapfel, D., a.a.O. (Fn. 2); Pleyer, K. / Lieser, J., Zur Betriebsjustiz in 
beiden Teilen Deutschlands. Zentralplanung und Recht, Stuttgart 1969, S. 
150 ff. (153). 

e Baur, F., a.a.O. (Fn. 2), S. 166: "Strafsachen sind der Betriebsjustiz ent-
zogen: sie können auch nicht als Verstoß gegen die Arbeitsordnung durch 
die Betriebsgerichte abgeurteilt werden." 

7 Vgl. Denkl, R., Die Zulässigkeit von Geldbußen im Betrieb. Jur. Diss. 
München 1970. 

8 Baur, F., a.a.O. (Fn. 2), S. 163; Lederer, H., a.a.O. (Fn. 2). 
9 Reiland, W., Die gesellschaftlichen Gerichte der DDR. Tübingen, Basel 

1971, S. 15; ähnlich auch Lampe, E.-J., Eigentumsschutz im künftigen Straf-
recht. In: Müller-Dietz, H. (Hrsg.), Strafrechts dogmatik und Kriminalpolitik. 
Köln 1971. 
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"klar die Linie zwischen einer illegalen Betriebsjustiz und legitimen 
Ordnungsmaßnahmen zu ziehen"lo. Dabei wird insbesondere davon 
ausgegangen, daß bei der Betriebsjustiz anstelle von Grundsätzen 
der Rechtsstaatlichkeit und Gerechtigkeit ein "Prinzip der Wirt-
schaftlichkeit" vorherrschell. 

Hier und im folgenden wird Betriebsjustiz verstanden als die for-
melle betriebliche Reaktion auf innerbetriebliche Normverstöße von 
Belegschaftsangehörigen. Dabei gehen wir davon aus, daß diese Defini-
tion alle vier genannten "Beschreibungen" von Betriebsjustiz abdeckt. 
Damit ist der Gegenstand der Betriebsjustiz konkret bezeichnet: inner-
betriebliche Normverstöße, also abweichendes Verhalten im Betrieb. 

Als Gegenstand der Betriebsjustiz wird somit nicht ausschließlich 
Betriebskriminalität bezeichnet. Es geht also nicht nur um die Reaktion 
auf jene Normverstöße, die allgemein strafbar sind. 

White-Collar-Crimes sind durch diese Definition nicht generell ausge-
schlossen, da Betriebe auch gegen Täter dieser Deliktsgruppe auf festge-
stellte Normbrüche reagieren können. Diese Tätergruppe wird aber tat-
sächlich nicht adäquat erfaßt, da die Chance, daß ein untergeordneter Stab 
(Kontrollorgan) eine ihm übergeordnete Person als Abweicher registriert, 
vergleichsweise gering ist. Zudem kann man annehmen, daß "sozial akzep-
tierte und gewürdigte hochstehende"1! Personen eher die formelle betrieb-
liche Reaktion auf abweichendes Verhalten mitentscheiden, als daß sie von 
dieser betroffen werden. 

1.1.2 Abgrenzung der Betriebskriminalität 
von der Wirtschaftskriminalität 

Gleichwohl bleibt die Frage, ob der Problembereich der Wirtschafts-
kriminalität zum Gegenstand der Betriebsjustiz zu rechnen ist. Aus 
unserer Definition von Betriebsjustiz läßt sich folgendes ableiten: Als 
abweichend im Sinne der Betriebsjustiz wird ein Verhalten dann ge-
wertet, wenn es für die betrieblichen Kontrollorgane Anlaß für eine 
Reaktion gegen einen Betriebsangehörigen ist. Damit grenzen wir die 
Wirtschaftskriminalität aus diesem Problembereich aus, da Täter die-
ser Deliktsgruppe in der Regel nicht gegen innerbetriebliche Normen 
verstoßen, die Delikte vielmehr oft im vermeintlichen oder tatsäch-
lichen Interesse des Betriebes gegen Betriebsfremde begangen werden. 
Es ist für den Betrieb also kein Anlaß zum Eingreifen. Zudem spielen 
sich solche Verhaltensweisen in seltenen Fällen gerade noch auf der 

10 Arndt, A., a.a.O. (Fn. 2), S. 27. 
11 v. Hentig, H., Die unbekannte Straftat. Berlin, Göttingen, Heidelberg 

1964, S. 59. 
12 Sutherland, E. H., White-Collar Kriminalität. In: Sack, F. / König, R. 

(Hrsg.), Kriminalsoziologie. Frankfurt 1968, S. 191, Anm. 1. 


